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§ 4

(1) Jeder Eigentümer oder Besitzer eines Grund
stückes oder dessen Beauftragter (nachstehend Verant
wortlicher für das Grundstück genannt) hat bei Vor
handensein von Gesundheitsschädlingen auf dem 
Grundstück bzw. Grundstücksteil Bekämpfungsmaß
nahmen gegen die Gesundheitsschädlinge durchzufüh
ren oder durch einen Schädlingsbekämpfungsbetrieb 
durchführen zu lassen, soweit sich nicht aus den Ab
sätzen 2 und 3 etwas anderes ergibt.

(2) Der Minister für Gesundheitswesen und der Rat 
des Bezirkes können notwendige Bekämpfungs
maßnahmen gegen bestimmte Gesundheitsschädlinge in 
ihrem gesamten Wirkungsbereich oder in Teilgebieten 
für bestimmte Zeit bis zu sechs Monaten anordnen bzw. 
beschließen. Diese Anordnungen bzw. Beschlüsse sind 
öffentlich bekanntzumachen. Schädlingsbekämpfungs
arbeiten durch Schädlingsbekämpfungsbetriebe sind 
festzulegen, wenn besondere Bekämpfungsverfahren 
notwendig sind oder ein starker allgemeiner Befall an 
Gesundheitsschädlingen die Bekämpfung wegen der 
Verbreitungsfähigkeit der Gesundheitsschädlinge erfor
derlich macht. In diesen Anordnungen bzw. Beschlüssen 
ist zu bestimmen, ob die Schädlingsbekämpfungsarbei
ten durch die Verantwortlichen für die Grundstücke 
oder durch Schädlingsbekämpfungsbetriebe vorzu
nehmen sind.

(3) Schädlingsbekämpfungsarbeiten gegen Ratten und 
Wanzen sind durch Schädlingsbekämpfungsbetriebe auf 
Grund von Aufträgen, Anzeigen oder durch Anordnung 
der örtlichen Räte vorzunehmen.

(4) Der Rat des Kreises, Abteilung Gesundheitswesen, 
kann, wenn ein Verantwortlicher für das Grundstück 
eine Verpflichtung zur Vornahme von Schädlings
bekämpfungsarbeiten, die sich aus den Absätzen 1 oder 2 
ergibt, nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, die Vor
nahme dieser Bekämpfungsarbeiten durch einen Schäd
lingsbekämpfungsbetrieb auf Kosten des Säumigen ver
fügen. Der beauftragte Schädlingsbekämpfungsbetrieb 
hat die Schädlingsbekämpfungsarbeiten zu übernehmen.

§ 5

(1) Zur Feststellung des Schädlingsbefalls sowie der 
notwendigen oder durchgeführten Bekämpfungsarbei
ten legt der Rat des Bezirkes, Abteilung Gesundheits
wesen, fest, in welchen Zeiträumen auf den Grund
stücken bzw. Grundstücksteilen Kontrollen durch
zuführen sind. Diese Kontrollen führen die vom Rat 
des Kreises, Abteilung Gesundheitswesen, gemäß § 7 
Abs. 1 beauftragten Schädlingsbekämpfungsbetriebe in 
ihren Wirkungsbereichen durch.

(2) Zur besseren Lenkung, Organisierung und Über
wachung der Schädlingsbekämpfung können der Rat 
des Kreises, Abteilung Gesundheitswesen, und der Rat 
der Gemeinde auf den Grundstücken bzw. Grundstücks
teilen Feststellungen über die Durchführung der Kon
trollen, Schädlingsbekämpfungsarbeiten und Schädlings
befall treffen.

(3) Die Schädlingsbekämpfungsbetriebe haben dem 
Rat des Kreises, Abteilung Gesundheitswesen, über die 
Ergebnisse ihrer örtlichen Kontrollen und über die 
Bekämpfungsarbeiten zu berichten. Sie haben bei Fest
stellung eines Schädlingsbefalls unverzüglich dem Ver

antwortlichen für das Grundstück schriftlich den Befall 
zur Kenntnis zu geben und auf die Verpflichtungen zur 
Durchführung von Bekämpfungsarbeiten hinzuweisen. 
Diese Mitteilung ist vom Verantwortlichen für das 
Grundstück zu bestätigen.

(4) Zur Unterstützung der Bekämpfungsaufgaben der 
Schädlingsbekämpfer haben die Verantwortlichen für 
die Grundstücke sowie die Inhaber von Wohn-, Arbeits
und Nebenräumen jeden Befall von Ratten oder Ver
dacht auf einen solchen und jeden Befall von Wanzen 
binnen einer Woche nach Feststellung dem zuständigen 
Schädlingsbekämpfungsbetrieb anzuzeigen. Die Anzeige
pflicht durch den Inhaber von Wohn-, Arbeits- und 
Nebenräumen entfällt, wenn die Anzeige durch den 
Verantwortlichen für das Grundstück vorgenommen 
wurde.

§ 6

Die Verantwortlichen für die Grundstücke sowie die 
Inhaber von Wohn-, Arbeits- und Nebenräumen haben 
die Durchführung der notwendigen Bekämpfungs
arbeiten und die Kontrollmaßnahmen gemäß § 5 Ab
sätze 1 und 2 zu dulden, tagsüber Zutritt zu gewähren 
und sachdienliche Auskunft zu geben sowie bei der 
Durchführung der Schädlingsbekämpfungsarbeiten die 
notwendige Unterstützung zu gewähren.

§ 7

(1) Der Rat des Kreises, Abteilung Gesundheitswesen, 
bestimmt, welche Schädlingsbekämpfungsbetriebe in 
einzelnen Wirkungsbereichen mit der Durchführung 
von Schädlingsbekämpfungsarbeiten und von Kontrol
len beauftragt werden.

(2) Mit der Durchführung von Kontrollen und von 
Schädlingsbekämpfungsarbeiten dürfen nur Schädlings
bekämpfungsbetriebe beauftragt werden, deren Leiter 
oder Inhaber die Meisterprüfung mit Erfolg abgelegt 
haben.

(3) In der Schädlingsbekämpfung dürfen Schädlings
bekämpfer nur dann selbständig arbeiten, wenn sie die 
Facharbeiterprüfung abgelegt oder mindestens IV2 Jahre 
ununterbrochen im Schädlingsbekämpferberuf gearbei
tet und sich fachlich qualifiziert haben. Andere Perso
nen dürfen nur als Hilfskräfte unter unmittelbarer An
leitung und Aufsicht der vorstehend genannten Fach
kräfte tätig sein. Jugendliche bis zum vollendeten
16. Lebensjahr dürfen Schädlingsbekämpfungsarbeiten 
nicht durchführen.

(4) Werden bei einem Schädlingsbekämpfungsbetrieb 
in der Vornahme der Kontrollen oder der Schädlings
bekämpfungsarbeiten Mängel festgestellt, kann der Rat 
des Kreises, Abteilung Gesundheitswesen, die Beseiti
gung der Mängel verlangen oder die Berechtigung zur 
Durchführung von Kontrollen zurücknehmen.

§ 8

(1) Bekämpfungsmittel gegen Gesundheitsschädlinge 
dürfen nur in den Verkehr gebracht und benutzt wer
den, wenn sie vom Ministerium für Gesundheitswesen 
zugelassen sind. Zugelassen sind nur Bekämpfungs
mittel gegen Gesundheitsschädlinge, welche durch die 
vom Ministerium für Gesundheitswesen beauftragten 
Einrichtungen geprüft und im Verzeichnis der Be
kämpfungsmittel gegen Gesundheitsschädlinge ein-


